
IN ERGÄNZUNG ZU TEIL A (PLANZEICHNUNG) WIRD FOLGENDES FESTGESETZT:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5, Ortskern II, Teilplan C, 11. Änderung treten die Fest-
setzungen des seit dem 13.November 1981 rechtskräftigen Ursprungsplans und die Textfestsetzun-
gen zum Bebauungsplan Nr. 5, Ortskern II, Teilplan C, Ursprungsplan und 1. Änderung, außer Kraft.

1. Art der baulichen Nutzung und Flächen für den Gemeinbedarf
§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 5 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO i.V.m. § 4 BauNVO

(1) Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5BauNVO) sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 
6 Nr. 1 BauNVO).

1.2 Flächen für den Gemeinbedarf
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Zulässig sind bauliche Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke. 

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Höhe baulicher Anlagen
§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

(1) Die Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhen durch technische Aufbauten ist bis 
zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3, 5 BauNVO

(1) Überschreitungen der Baugrenzen durch vortretende Gebäudeteile wie Balkone, Loggien, über-
dachte Terrassen, Erker sind bis zu einer Tiefe von 2 m und einer Breite von 4,0 m je Gebäude-
teil zulässig.

(2) Bei Bestandsgebäuden sind Überschreitungen der Baugrenzen durch nachträgliches Aufbringen 
von Wärmedämmung bis zu 0,25 m zulässig.

(3) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, sind auf den überbaubaren und 
den nicht überbaubaren Flächen zulässig. 

4. Höhenlage baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 3 BauGB

(1) Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf bei baulichen Anlagen die Erdgeschoss-Fertigfußboden-
höhe maximal  0,30 m über Geländehöhe an der Gebäudeecke mit der höchsten Geländelage 
liegen.

5. Flächen für überdeckte und nicht überdeckte Stellplätze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

(1) Garagen  und  Carports  müssen mindestens  5,50 m hinter  der  Straßenbegrenzungslinie  bzw. 
Bordsteinkante zurückliegen.

(2) Die Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen dürfen nicht mehr als 15% Gefälle haben. Bei mehr 
als 3% Gefälle sind die ersten 5,50 m hinter der Straßenbegrenzungslinie mit 3% anzulegen.

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

6.1 Maßnahmen zum Artenschutz

Zur Vermeidung und Minderung von artenschutzrelevanten Beeinträchtigungen und um Verbots-
tatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Vögel, Fledermäuse) auszuschließen, 
sind Baufeldräumung und -bereitstellung nur in der Zeit vom 1.11. bis zum 28.2. eines jeden Jah-
res zulässig.

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

(1) Innerhalb der Fläche ABCDEA ist zwischen der Strecke ABC und der Linie DE durchgängig eine 
3.75 m breite Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Eigentümer der 
Flurstücke 290 und 303 sowie der Ver- und Entsorgungsträger und der Gemeinde Eitorf zu belas-
ten. 

(2) Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst die Befugnis der Eigentümer der Flur-
stücke 290 und 303, einen befahrbaren Weg anzulegen und zu unterhalten.

8. Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Vorhandene Bäume dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung beseitigt werden. In 
diesem Fall ist die gleiche Anzahl von Bäumen neu zu pflanzen. 

9. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

9.1 Einfriedungen, Heckenpflanzungen

Einfriedungen zwischen Vorgarten und Straße sind nur als Gitter-/Holzzäune/Hecken bis 0,80 m 
Höhe zulässig. Innerhalb dieser Einfriedigungshöhe sind Sockelmauern bis zu 0,30 m Höhe zu-
lässig.

9.2 Gestaltung der unbebauten Flächen

(1) Die nicht überbauten / nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind dauerhaft zu begrünen oder  
gärtnerisch anzulegen; die Anlage der nicht überbauten / nicht überbaubaren Flächen mit flächi-
gen Steinschüttungen wie Kies, Schotter oder Splitt ist nicht zulässig.

(2) Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sind so dicht zu bepflanzen, dass die Behälter von öf-
fentlichen Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können. 

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
§ 9 Abs. 6 BauGB

1. Versickerung des Niederschlagswassers gemäß § 44 LWG NRW
Gemäß § 44 Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 55 Absatz 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes ist anfallendes Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 
erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versi -
ckern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine 
Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der All-
gemeinheit möglich ist. 

2. Abfallwirtschaft
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. Das im Rahmen der Baureifmachung anfallende, bauschutthaltige oder organoleptisch 
auffällige Bodenmaterial  (z.  B.  aus Bodenauffüllungen) ist  ordnungsgemäß zu entsorgen. Die 
Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, 
Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“, anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzuge-
ben oder die wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

3. Bodendenkmalpflege
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstel-
le Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel. 02206/9030-0, Fax 02206/9030-22 unverzüglich 
zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung 
des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege ist für den Fortgang der Arbeiten abzuwarten. 

4. Boden- und Grundwasserschutz
Die ordnungsgemäße Lagerung von und der sachgerechte Umgang mit  wassergefährdenden 
Stoffen während der  Bauphase sind sicherzustellen;  sie  dienen dem Schutz von Boden und 
Grundwasser, insbesondere auch der Bereiche, die anschließend unversiegelt bleiben. Auf die 
Notwendigkeit  der  Einhaltung  aller  gesetzlichen  Vorschriften  im  BBodSchG,  BbodSchV,
LBodSchG und BauGB sowie die einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz des Bodens 
(z.B. DIN 18300 „Erdarbeiten“, DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten“, DIN 18915 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau. Boden- arbeiten“, DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ wird 
hingewiesen. 

5. Altlasten
Werden bei Baumaßnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich der 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, zu informieren (siehe § 2 Abs. 1 Landes-
bodenschutzgesetz NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungseinschät-
zung (Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen etc.) zu veranlas-
sen. Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem 
Amt für Technischen Umweltschutz abzustimmen.
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11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5
Ortskern II Teilplan C (Schoellerstraße)

Entwurf Maßstab 1:500

Planungsstand 27.10.2021

Entwurfsverfasser:

Gemeinde Eitorf

Erläuterung der Planzeichen
PlanZVO

Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen

Aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert  durch  Art.  9  des  Gesetztes  vom  10.  September  2021
(BGBl. I S.4147)

-  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in  der  Fassung  der
Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 3786),
geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  14.  Juni  2021
(BGBl. I S. 1802)
-  Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

-  Bauordnung  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  (BauO
NRW  2018) vom 21.  Juli  2018  (GV.NRW. S.421),  geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2021 (GV. NRW. S.
822)
-  Gemeindeordnung  für  das  Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) 

wird folgende Satzung über die 11. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 5 Ortskern 2 Teilplan C (Schoellerstraße) erlassen:

Teil A: Planzeichnung M. 1 : 500

Teil B: Text
_________________________________

Aufstellungsbeschluss

Der  Ausschuss  für  Stadtplanung,  Ortsentwicklung,  Mobilität
und Klimaschutz hat am  …………. gemäß § 2 Abs.1 BauGB
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB und i.V.m. § 13a Abs. 2 BauGB die
Aufstellung der Satzung zur 11. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 5 Ortskern II Teilplan C (Schoellerstraße) im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der In-
nenentwicklung) beschlossen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch Bereitstellung
auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf unter  www.eitorf.de
am …………. sowie durch Aushang an der mit „Amtliche Infor-
mationen“  gekennzeichneten  Aushangtafel  neben  dem  Rat-
haus in der Zeit vom …………. bis einschließlich …………..

Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am
…………. auf  die  öffentliche  Bekanntmachung  des  Aufstel-
lungsbeschlusses auf der Internetseite hingewiesen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Gem. §  13a Abs.  2  Nr.  1  BauGB i.V.m.  §  13 Abs.  2  Nr.  1
BauGB wurde von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Beschluss der Öffentlichen Auslegung

Der  Ausschuss  für  Stadtplanung,  Ortsentwicklung,  Mobilität
und  Klimaschutz  hat  am  …………. den  Entwurf  des  Ände-
rungsbebauungsplans mit Text und Begründung gebilligt und
seine  öffentliche  Auslegung  gemäß §  3  Abs.  2  BauGB  be-
schlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf  des  Änderungsbebauungsplans,  bestehend aus
der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen,  sowie
die Begründung haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13
Abs. 2 Nr. 2 BauGB für die Dauer eines Monats in Zeit vom
…………. bis  …………. einschließlich zu jedermanns Einsicht
während der Dienststunden ausgelegen. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Entwurfs der 11. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 5 Ortskern II Teilplan C (Scho-
ellerstraße) mit dem Hinweis, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht werden können und gemäß § 13a
Abs. 2 Nr 1 BauGB i.V.m. §13 Abs. 3 BauGB von einer Um-
weltprüfung  abgesehen  wurde,  erfolgte  durch  Bereitstellung

auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf unter  www.eitorf.de
am …………. sowie durch Aushang an der mit „Amtliche Infor-
mationen“  gekennzeichneten  Aushangtafel  neben  dem  Rat-
haus in der Zeit vom ………….  bis einschließlich …………. .
Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am
…………. auf die öffentliche Bekanntmachung des o.g. Bebau-
ungsplanes auf der Internetseite hingewiesen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind
gem. § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung be-
nachrichtigt worden.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Beteiligung der Behörden

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, de-
ren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden kön-
nen,  wurden  gem.  §  4  Abs.  2  BauGB  mit  Schreiben  vom
…………. von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auf-
gefordert.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Abwägung

Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am …………. in öffentlicher
Sitzung die von der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen
sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange geprüft.  Das Ergebnis ist  mitgeteilt  wor-
den.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Satzungsbeschluss

Der  Rat  der  Gemeinde  Eitorf  hat  am  …………. den  Ände-
rungsbebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und
den textlichen Festsetzungen, als Satzung (§ 10 BauGB) so-
wie die Begründung beschlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Ausfertigung

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  dieses  Änderungsbebau-
ungsplans  mit  seinen Festsetzungen  durch  Text,  Farbe  und
Schrift einschließlich Begründung mit dem hierzu ergangenen
Beschluss des Rates der Gemeinde Eitorf vom …………. über-
einstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit  maßgebli-
chen Verfahrensvorschriften, insbesondere die des Baugesetz-
buches, in ihrer derzeit geltenden Fassung beachtet wurden.

Der  Änderungsbebauungsplan  wird  hiermit  ausgefertigt  und
die öffentliche Bekanntmachung angeordnet. 

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Bekanntmachung / Inkrafttreten

Die  ortsübliche  Bekanntmachung  des  Satzungsbeschlusses
mit dem Hinweis darauf, wo der Änderungsbebauungsplan von
jedermann eingesehen werden kann, erfolgte durch Bereitstel-
lung  auf  der  Internetseite  der  Gemeinde  Eitorf  unter
www.eitorf.de am .............… sowie durch Aushang an der mit
„Amtliche Informationen“  gekennzeichneten Aushangtafel  ne-
ben dem Rathaus in der Zeit  vom .............… bis  .............…
einschließlich. 

Gleichzeitig  wurde  im  Mitteilungsblatt  der  Gemeinde  Eitorf
am ..........… auf die öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung ist  die 11. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 5 Ortskern 2 Teilplan C (Schoellerstraße) in Kraft
getreten und rechtsverbindlich.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Art der baulichen Nutzung,
Flächen für den Gemeinbedarf

Allgemeines Wohngebiet
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl als Höchstmaß
§ 16 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und § 19 
BauNVO

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß
§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und § 20 
BauNVO

Höhe baulicher Anlagen (Oberkante) als 
Höchstmaß in Meter über NHN
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 
Nr. 4 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Offene Bauweise
§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO

Baugrenze
§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO

Verkehrsflächen
§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gemäß 
textlicher Festsetzung Nr. 7 zu belastende 
Fläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Nachrichtliche Übernahmen

Pfarrhaus als Teil des Baudenkmals Nr. 37 
„Pfarrkirche St. Patricius und Pfarrhaus “ 
der Denkmalliste der Gemeinde Eitorf
§ 9 Abs. 6 BauGB
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